


Haben ihr gemeinsames Positionspapier zur Bundestagswahl

aktualisiert: Dr. Berthold Dietsche (HÄV), Dr. Christopher Hermann (AOK)

und Dr. Werner Baumgärtner (MEDI).

Die Hausarzt- und Facharztverträge
müssen vorankommen!

auf dem Deutschen Ärztetag in Freiburg ließ Minister

Gröhe durchblicken, dass er auch in der nächsten

Legislatur gerne im Amt bleiben würde. Das wäre

für mich persönlich in jedem Fall besser als eine

Ministerin oder ein Minister eines rotrotgrünen

Kabinetts. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir unter

Gröhe ausschließlich blühende Landschaften hatten

– denken wir nur an das Antikorruptionsgesetz oder

das Selbstverwaltungsstärkungsgesetz. Aber unser

gemeinsames Positionspapier, das wir vor vier Jah

ren mit unseren Vertragspartnern AOK und Hausärzte

verband in BadenWürttemberg auf den Weg gebracht

haben, hat zu der ein oder anderen Gesetzesände

rung in unserem Sinne geführt: Die Refinanzierungs

klausel in § 73b SGB V, der die Hausarztverträge regelt,

ist weg und die Bereinigung wurde auch positiv für

die Vertragsteilnehmer geregelt.

Damit die Hausarzt und Facharztverträge voran

kommen, haben wir unser Positionspapier aktuali

siert. Die Facharztverträge entwickeln sich hierzu

lande nach wie vor gut: Mit dem Diabetologievertrag

ist ein weiterer Versorgungsbereich hinzugekommen

und der Orthopädievertrag wird um das Rheuma

modul erweitert. Ich möchte aber, dass sich endlich

auch MEDIMitglieder außerhalb von BadenWürt

temberg in diese Verträge einschreiben können!

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Denn diese Verträge sind die Antwort auf die Ab

sichten vieler Parteien, die ambulante ärztliche Versor

gung in Deutschland unter dem Schein der Gleich

berechtigung zu verschlechtern. Wir brauchen keine

„Physician assistents“ oder „Nurses“, die unsere Ar

beit machen! In BadenWürttemberg zeigen wir mit

unseren Hausarzt und Facharztverträgen, wie erfolg

reiche Koordination und Delegation, auch dank un

serer VERAHs und EFAs, geht.

e d i t o r i a l
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Es grüßt Sie herzlich Ihr

Dr. Werner Baumgärtner

Vorstandsvorsitzender
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h a u s a r z t - u n d F a c h a r z t v e r t r ä g e

Fortsetzung

Neues aus der HZV

Um sich für weitere Herausforderungen, wie bei

spielsweise den voranschreitenden Ärztemangel, zu

wappnen, forcieren die geistigen Väter der HZV in

BadenWürttemberg die koordinierte und effiziente

Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Haus

und Fachärzten. Zudem soll der verstärkte Einsatz der

VERAH® bzw. EFA® die Ärzte nicht nur entlasten,

sondern auch die Koordination zwischen den Fach

gruppen vereinfachen. Die Vertragspartner sind sich

einig, dass ihnen das mit der Weiterentwicklung ihres

HZVVertrags gelingen wird. Ebenso überzeugt sind

sie vom Prinzip der HZV als „kontinuierlich lernendem

System“: Die Partner erkennen den konkreten Hand

lungsbedarf in der hausärztlichen Versorgung und

passen ihren Vertrag zeitnah entsprechend an. Das

schafft nachhaltig die richtigen Anreize für eine leis

tungsgerechte und hochwertige Versorgung.

Pädiater vorbildlich bei
Fortbildungsveranstaltungen
Das pädiatrische Modul des HZVVertrags ist nicht nur

hinsichtlich der Versorgungsqualität und der Honorie

rung bundesweit einzigartig – auch in Sachen Fort

bildungsverpflichtungen erreichen die Kinder und

Jugendärzte ein vorbildliches Niveau. Alle teilneh

menden Mediziner müssen pro Jahr drei spezielle

Fortbildungsveranstaltungen und drei pädiatrische

Qualitätszirkelsitzungen absolvieren.

Im letzten Jahr haben fast alle Pädiater diese

Verpflichtungen erfüllt. Nur drei Prozent konnten

nicht an allen anerkannten Veranstaltungen teilneh

men. Der Großteil gab aber plausible Gründe, zum

Beispiel eine längere Erkrankung, dafür an.

Die Vertragspartner sind mit dem Ergebnis sehr

zufrieden und können, auch durch die seit Jahresbe

ginn gültigen Regelungen zu den Anforderungen an

ein Qualitätsmanagementsystem für Praxen, ein kon

tinuierlich hohes Versorgungsniveau garantieren.

Wolfgang Fechter
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Leitlinienorientiert und patientenbezogen
Dagmar StangePfalz, Vorsitzende des Vertragsaus

schusses der BKK Vertragsarbeitsgemeinschaft Baden

Württemberg und Vorstand der BKK VerbundPlus,

freut sich über die Weiterentwicklung des Hausarzt

vertrags: „Für die Patienten bedeutet das eine qualita

tiv hochwertige und intensivere Betreuung unter Be

rücksichtigung leitlinienorientierter Versorgungspfade

mit konkreten patientenbezogenen Zielen.“ Und MEDI

Chef Dr. Werner Baumgärtner ergänzt: „Die zusätzliche

Honorierung, die Aufwertung der VERAH® und die

daraus resultierende Entlastung für Hausärzte durch

die neuen Versorgungsmodule tragen dazu bei, dass

sich die hausarztzentrierte Versorgung in die richtige

Richtung entwickelt. Die beteiligten Betriebskranken

kassen bezahlen den Mehraufwand in den Hausarzt

praxen und sichern so die Zukunft der hausärztlichen

Versorgung.“

Darüber hinaus wird ab 1. Juli auch die Palliativ

versorgung gesondert vergütet: Für die Behand

lung eines Palliativpatienten erhält der Hausarzt für

maximal fünf Quartale einen Zuschlag von jeweils

120 Euro. Neben weiteren Verbesserungen der haus

ärztlichen Vergütung sieht die vereinbarte Vergütungs

anpassung auch die intensivierte Behandlung von

chronisch kranken Patienten vor.
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Alle Neuerungen und weitere Informationen

zu »BKK.Mein Hausarzt« finden Hausarzt-

praxen online unter www.medi-verbund.de

im Bereich »Ärzte« und dort in der rubrik

»Hausarztverträge/BKK VAG«.

Darauf haben sich die BKK Vertragsarbeitsgemein

schaft (BKK VAG), MEDI und der Hausärzteverband in

BadenWürttemberg geeignet. Die enge Betreuung

durch den Hausarzt beziehungsweise die VERAH®

soll dazu beitragen, dass Patienten mit ihrer Erkran

kung besser umgehen. Sie umfasst auch die Vermitt

lung von Präventionsangeboten, die regelmäßige

Medikamentendurchsprache und auf Wunsch die

Einbindung der Angehörigen. Ebenfalls neu ist ein

Versorgungsmodul für Versicherte mit Adipositas

(BMI > 30).

Seit Juli können die im Hausarztvertrag einge

schriebenen Versicherten der teilnehmenden Betriebs

krankenkassen die Vorteile der besseren Versorgung

im Rahmen des Programms „VERAH® TopVersorgt“

oder des Versorgungsmoduls Adipositas nutzen.

Auch die BKKen entwickeln
ihren Hausarztvertrag weiter

seit dem 1. Juli werden patienten mit höhergradiger Herz-

insuffizienz bzw. Diabetes mellitus Typ 2 mit Komplikati-

onen, die im Hausarztvertrag »BKK.Mein Hausarzt« ein-

geschrieben sind, dank neuer Versorgungsmodule besser

betreut. Auch patienten mit Adipositas profitieren mehr

vom BKK-Vertrag.

h a u s a r z t - u n d F a c h a r z t v e r t r ä g e







Niedergelassene psychotherapeutinnen und -therapeuten setzten große erwar-

tungen in die neue psychotherapierichtlinie – schließlich war sie die erste re-

form nach 30 Jahren. Doch das ergebnis ist ernüchternd und im südwesten

schreiben sich immer mehr Behandler in die psychotherapieverträge ein.

werden diese entweder gar nicht (telefonische Erreich

barkeit) oder unterhalb der genehmigten Leistungen

honoriert. De facto sinkt das durchschnittliche

Honorar durch die neue Struktur spürbar ab. Denn

schlecht honorierte Leistungen müssen wir nun häu

figer erbringen, bevor wir höher bezahlte (35.2Leis

tungen) durchführen.

Die Macher der Reform wollen in der Regelver

sorgung analog zu unseren Psychotherapieverträgen

in BadenWürttemberg eine bessere Versorgung psy

chisch kranker Menschen erreichen. Jedoch soll über

unbezahlte oder schlecht honorierte Pflichten etwas

erzwungen werden, das in unseren Verträgen über

positive Anreize freiwillig geschieht.

Neue Psychotherapierichtlinie löst Run
auf Selektivverträge aus

18

Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hatte für

die neue Psychotherapierichtlinie einen gut durch

dachten Auftrag bekommen. Während der GKVSpit

zenverband eine grundlegende Reform vorschlug,

wollte das Psychotherapeutenmodell der KBV an der

alten Richtlinie fast unverändert festhalten und neue

Leistungen daran andocken. Das Ergebnis: Der GKV

Spitzenverband definierte die neuen Leistungen und

im Gegenzug blieb die alte Richtlinie fast unverän

dert.

Die neuen Leistungen, speziell die telefonische

Erreichbarkeit, die Sprechstunde und die Akutbe

handlung, wurden als zwingende Pflichten aufge

stellt. Zur Empörung der Kolleginnen und Kollegen

h a u s a r z t - u n d F a c h a r z t v e r t r ä g e











h a u s a r z t - u n d F a c h a r z t v e r t r ä g e

Neue Vergütungsregeln führen dazu, dass Neuro-

logen ab Juli noch mehr vom pNp-Vertrag profi-

tieren. Die erhöhung der Grundpauschale über die

schaffung einer neuen Abrechnungsziffer und Zu-

satzpauschalen sind nur einige Beispiele für die

Weiterentwicklung der Vergütung.

Jetzt ist der PNP-Vertrag
für Neurologen noch attraktiver!

Die Grundpauschale NP1 wird seit 1. Juli mit 35 Euro

vergütet. Gleichzeitig haben die Vertragspartner die

neue Ziffer NP1A geschaffen, die mit 5 Euro vergütet

wird und zusätzlich zur NP1 abgerechnet werden

kann, wenn der Patient eine Überweisung von seinem

HZVHausarzt vorlegt. In diesen Fällen erhalten Neu

rologen, die am PNPVertrag teilnehmen, mit beiden

Ziffern künftig 40 Euro statt wie bisher 37 Euro. Die

„Grundpauschale Heim“ (NP1H) wurde ebenfalls an

gehoben – von 45 Euro auf 50 Euro.

Zusatzpauschalen können
parallel abgerechnet werden
Bisher konnten Neurologen maximal eine der krank

heitsspezifischen Zusatzpauschalen pro Behandlungs

fall abrechnen. Ab diesem Quartal können sie mehrere

dieser Pauschalen gleichzeitig, sogar am selben Be

handlungstag, abrechnen, wenn die entsprechenden

Diagnosen gemäß der ICDListe vorliegen. Mit dieser

Regelung verbessern die Vertragspartner die Versor

gung multimorbider Patienten.

Zuschläge verbessert
Die Abrechnung eines Beratungszuschlags setzte ne

ben den entsprechenden Diagnosen bislang eine Ge

sprächszeit von mindestens 20 Minuten voraus. Die

verschiedenen Zuschläge wurden unterschiedlich hoch

bewertet und waren in unterschiedlichen Frequenzen

abrechenbar. Diese Regelung ist nun einfacher:

Alle Beratungszuschläge werden künftig mit jeweils

19 Euro pro 10 Minuten Gesprächszeit vergütet.

Die Beratungszuschläge NP2a2 und NP2e2 bis

NP2g2 können einmal pro Quartal abgerechnet

werden.

Die Beratungszuschläge NP2b2 bis NP2d2 können

zweimal pro Quartal abgerechnet werden, sogar

am selben Tag.

Liegen mehrere Diagnosen vor, können Beratungs

zuschläge kombiniert werden (bis maximal zwei

Beratungszuschläge pro Quartal).

Der zweite Diagnostikzuschlag NZ2B wurde von

25 Euro auf 30 Euro angehoben.

Neue Vertragsschulungen
Im Zuge der neuen Vertragsanpassungen bieten die

Vertragsexperten der MEDIVERBUND AG allen teilneh

menden Praxen eine Abrechnungsschulung an (siehe

Seite 54/55). Dort bekommen die Teilnehmer nicht

nur die Abrechnungsregeln im Detail erklärt, sondern

erfahren auch alle Vertragsänderungen. Wer an den

Schulungen nicht teilnehmen kann und trotzdem

Fragen zum Vertrag hat, kann sich direkt an die Ver

tragsabteilung der MEDIVERBUND AG wenden.

Jasmin Ritter/Angelina Schütz

Die neue Fassung der Anlage 12

des pNp-Vertrags gibt es online unter

http://medi-verbund.de/375.html.

•

•

•

•
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g e s u n d h e i t s p o l i t i k

würde neben seiner Bürgerversicherung private

Zusatzversicherungen auch für die ambulante Ver

sorgung abschließen und sich damit den Zugang zu

einer umfangreicheren Versorgung sichern. Versicher

te, die weniger finanzkräftig sind, hätten das Nach

sehen und müssten sich mit der Basisversorgung in

der GKV begnügen.

Grundlegende Probleme der GKV
bleiben bestehen
Obwohl der gesetzlichen Krankenversicherung mit

Einführung der Bürgerversicherung mehr finanzielle

Mittel zur Verfügung stünden, ist dies nach Einschät

zung von Thomas Zalewski noch kein Garant für eine

gute oder gar bessere Versorgung. „Das Grund

problem der GKV bleibt auch mit einer Bürgerversi

cherung bestehen: die Sicherung der langfristigen

Finanzierbarkeit vor dem Hintergrund der demogra

fischen Entwicklung, des medizinischen und medizi

nischtechnischen Fortschritts sowie einer sich verän

dernden Morbiditätsstruktur“, erklärt er.

Immerhin: Der Stellenwert der Bürgerversiche

rung im Bundestagswahlkampf scheint derzeit über

schaubar zu sein. Der Ökonom beobachtet, dass das

Thema gegenwärtig „nicht ganz so heiß gekocht wird“

wie im letzten Bundestagswahlkampf. Zwar werde

die Bürgerversicherung auch im Rahmen der aktu

ellen Gerechtigkeitsdebatte beworben. „Doch eine

Bürgerversicherung, in der unter anderem die Beihilfe

quasi abgeschafft wird, bedeutet letztlich auch, dass

der Staat sich bei der Fürsorgepflicht für seine Staats

diener aus der Verantwortung stiehlt“, meint Zalewski

und ergänzt: „Dieser Sachverhalt dürfte für einen

Wahlkampf eher ungeeignet sein.“

Darüber hinaus erscheint es ihm durchaus denk

bar, dass die Forderung nach einer Bürgerversicherung

bei Bedarf in den Koalitionsverhandlungen geopfert

würde. „Je nach Wahlergebnis und Farbenspiel in den

Koalitionsverhandlungen könnte es sein, dass alles

beim Alten bleibt – bei einer eher rotlastigen Konstel

lation allerdings eher nicht“, prophezeit Zalewski.

Antje Thiel















auch für den „Vorteilsgeber“ ein sehr hohes straf

rechtliches Risiko.

Der vom BGH im Jahr 2012 entschiedene Fall,

als eine Pharmareferentin Ärzten für die Ver

ordnung der Präparate ihres Unternehmens ein

Kickback von fünf Prozent der Verordnungs

summe zahlte, wäre nach den heutigen Rege

lungen nach §§ 299a, 299b StGB wegen Be

stechung und Bestechlichkeit sowohl für den

Arzt als auch für die Pharmareferentin strafbar.

(2) Vorteilsannahme für den Bezug von Arznei-

oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten,

die jeweils zur unmittelbaren Anwendung durch

den Heilberufsangehörigen oder einen seiner

Berufshelfer bestimmt sind:

Hier geht es beispielsweise um Zytostatika, die

der Onkologe dem Patienten unmittelbar zu

führt, oder um Implantate, die der Orthopäde

oder der Zahnarzt dem Patienten unmittelbar

einsetzt. Bieten Unternehmen für den Bezug sol

cher Medizinprodukte Vorteile an, die den Arzt

zum Bezug genau dieser Produkte bewegen, ist

diese Tatbestandsvariante erfüllt, sofern es sich

nicht um zulässige Rabatte handelt.

(3) Vorteilsannahme für die Zuführung von Patien-

ten oder Untersuchungsmaterial:

Auch diese Variante kommt für niedergelassene

Ärzte in Betracht, wenn sie für die Zuweisung in

eine Klinik oder zu einem Facharzt einen Vorteil

fordern oder wenn sie für die Übersendung von

Untersuchungsmaterial an einen Laborarzt einen

Bonus erhalten.

Risiko von Honorarkürzungen
Ein Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen

Bremen zeigt die besondere finanzielle Brisanz, die

ein Verstoß gegen das Verbot der unerlaubten Zu

weisung (hier: von Untersuchungsmaterial) gegen

Entgelt nach sich ziehen kann. Es ging um einen

Regress für die Quartale 1/1998 bis 3/2000, nach

a r z t & r e c h t
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Fortsetzung >>>
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a r z t & r e c h t

Ein „Vorteil großen Ausmaßes“ liegt vor, wenn

sich die Zuwendung deutlich vom Durchschnitt der

wettbewerbswidrigen Zuwendungen abhebt. Eine

feste Wertbemessungsgrenze dafür hat sich bisher

nicht durchgesetzt. Der BGH nimmt aber ein großes

Ausmaß ab einem Betrag von 50.000 Euro an. Dieser

Betrag kann sich allerdings aus vielen kleinen Einzel

beträgen und über mehrere Jahre zusammensetzen.

„Gewerbsmäßig“ handelt, wer sich wiederholt

eine fortlaufende Einnahmequelle von einigem

Umfang und einer gewissen Dauer verschaffen will.

Sogar eine nur einmalige Gesetzesverletzung kann

bereits für eine solche Annahme ausreichen, sofern

hier die Absicht einer wiederholten Tatbegehung be

steht. Wer also regelmäßig für die Zuweisung von

Patienten, Untersuchungsmaterial oder für die Ver

ordnung einen Vorteil fordert, verwirklicht damit die

Strafverschärfung der „Gewerbsmäßigkeit“.

Als „Mitglied einer Bande“ handelt jeder Arzt,

der zusammen mit mindestens zwei weiteren

Kollegen eine entsprechende Annahme unlauterer

Vorteile durch Dritte vereinbart. Wer also als Gemein

schaftspraxis oder als ÜBAG mit mindestens drei

Ärzten eine entsprechende Unrechtsvereinbarung

trifft, fällt ebenfalls unter die Strafverschärfung des

§ 300 StGB.

Die Beispiele zeigen, dass der „schwere Fall“ der

Bestechlichkeit bei Ärzten möglicherweise sehr viel

häufiger droht als nur der einfache Straftatbestand

des § 299a StGB. Bei einer Strafverschärfung nach

§ 300 StGB kommt keine Geldstrafe mehr in Betracht,

sondern nur noch Freiheitsstrafe von mindestens drei

Monaten bis zu fünf Jahren. Das hat insbesondere

Auswirkungen auf die Art und Dauer der Eintragung

im Bundeszentralregister und im polizeilichen Füh

rungszeugnis. Es drohen jedoch die weitaus schmerz

licheren Folgen des Entzugs der Kassenzulassung bis

hin zum Entzug der Approbation. Dabei dauert es

viele Jahre, bis in einemsolchen Fall die Berufstätigkeit

wiederaufgenommen werden kann!

Beate Bahner
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p r a x i s m a n a g e m e n t

Vertragsschulungen für
Ärzte, MFAs und EFA®s

ò Vertragsschulung Orthopädie

7. Juli, 14–16 Uhr

19. Juli, 15–17 Uhr

MEDIVERBUND, Industriestr. 2, Blauer Eingang,

1. Stock, Raum 1.11, 70565 Stuttgart

ò Abrechnungsschulung PNP

(Module N + PY)

26. Juli, 15–17:30 Uhr

MEDIVERBUND, Industriestr. 2, Blauer Eingang,

1. Stock, Raum 1.11, 70565 Stuttgart

ò Schulung rtCGM für Ärzte und

Diabetesberater

16. September, 9:30–18:30 Uhr

MEDIVERBUND, Industriestr. 2, Blauer Eingang,

1. Stock, 70565 Stuttgart

ò QZ EFA® fachspezifisch

12. September, 17–19 Uhr

AOK Kundencenter Ulm, Schwambergstr. 14,

89073 Ulm

ò MFA-Tag Orthopädie

20. und 22. September, 13:30–17 Uhr

MEDIVERBUND, Industriestr. 2, Blauer Eingang,

1. Stock, Raum 1.11, 70565 Stuttgart

ò QZ EFA® Orthopädie

22. September, 17–19 Uhr

MEDIVERBUND, Industriestr. 2, Blauer Eingang,

1. Stock, Raum Orange, 70565 Stuttgart

ò QZ EFA® und MFA fachübergreifend

27. September, 17–19 Uhr

AOK KundenCenter KarlsruheMitte, Kriegsstr. 41,

76133 Karlsruhe

ò QZ EFA® fachspezifisch

28. September, 17–19 Uhr

AOK KundenCenter KarlsruheMitte, Kriegsstr. 41,

76133 Karlsruhe














